
 

 

Zugänge Humanitäre Aufnahmen nach § 22 und 23 AufenthG 

 

 

  
 

  
 
 
 
Hinweis: § 22 AufenthG regelt Aufnahmezusagen durch den Bund zur Wahrung politischer Interessen (aktuell 

z.B. afghanische Ortskräfte). Einreisen nach § 22 AufenthG werden in dem Monat, in dem die 
Einreise nach Deutschland erfolgt, aufgeführt. Da das zuständige Regierungspräsidium Karlsruhe 
zum Teil aber erst mit einiger zeitlicher Verzögerung von den Einreisen nach § 22 AufenthG erfährt, 
kann es zu nachträglichen Anpassungen der Angaben der Einreisen der Vormonate kommen. § 23 
AufenthG betrifft insbesondere Bundesaufnahmeprogramme (z.B. Bundesaufnahmeprogramm 
Afghanistan). 

 


